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Rahmenbedingungen 
 

• Gruppen von mehr als 10 Personen sind in der Reithalle verboten. Die 10er Regel gilt 
in Innenräumen, es dürfen auch mehrere klar abgegrenzte 10er Gruppen in oder auf 
derselben Sportstätte trainieren. 

• Im Aussenbereich der Sportanlage (Springplatz) dürfen sich max. 25 
Personen aufhalten. 

• Mindestabstand 2 Meter.  
• Hygienevorschriften des BAG / Amt für Gesundheit 
• Wo der 2m-Abstand über längere Zeit nicht eingehalten werden kann, müssen 

Präsenzlisten geführt und diese während 14 Tagen nach der Veranstaltung auf 
Verlangen ausgewiesen werden können. 

 

Folgende sechs Grundsätze müssen zwingend eingehalten werden:  
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Nur symptomfrei 
ans Training 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT an 
Trainingsmöglichkeiten teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. 
begeben sich in Selbst-Isolation und klären mit dem Hausarzt das 
weitere Vorgehen ab.  

 
 

Abstand Halten 

Bei der Anreise, beim Parcoursbesichtigen, auf den 
Vorbereitungsplätzen, beim Versorgen der Pferde – in all diesen und 
ähnlichen Situationen sind zwei Meter Abstand nach wie vor 
einzuhalten und auf traditionelle Begrüssungen ist weiterhin zu 
verzichten.  

Vorgaben 

a) Mindestabstand 2 Meter.  
b) Wo der 2m-Abstand über längere Zeit nicht eingehalten werden 

kann, müssen Präsenzlisten geführt und diese während 14 Tagen 
nach der Veranstaltung auf Verlangen ausgewiesen werden 
können. 

Distanz von 2 m ist 
gewährleistet. 

a) Wartezonen sanitarischen Einrichtungen, etc. werden so markiert, 
dass die vorgebebenen Distanzen eingehalten werden. 

 
 

Gründlich Hände 
waschen 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer 
seine Hände regelmässig gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und 
sein Umfeld.  

Vorgaben a) Hygienevorschriften des BAG / Amt für Gesundheit beachten. 

Vorrat sicherstellen a) Seifenspender und Einweghandtücher regelmässig nachfüllen und 
auf genügenden Vorrat achten. Desinfektionsmittel (für Hände), 
sowie Reinigungsmittel (Gegenstände und/oder Oberflächen) 
regelmässig kontrollieren und nachfüllen. 

b) Es befindet sich Desinfektionsmittel bei den Eingängen, beim WC. 
c) Im WC hat es Seifenspender sowie Einweghandtücher bereit. 
d) Türgriffe, WC werden regelmässig desinfiziert. 
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Bedingungen für 
Präsenzlisten 

Das Führen einer Präsenzliste ist nur nötig, wo der 2m-Abstand nicht 
eingehalten werden kann. Der Corona-Beauftrage müssen diese 
Präsenzlisten während 14 Tagen aufbewahren und danach vernichten. 
In welcher Form die Liste geführt wird, ist dem Veranstalter 
freigestellt. 

Vorgaben 

Trainingsspringen:  
Anmeldung via Doodle Link. 
 
Trainingsdressur:  
Anmeldung bei der Dressurverantwortlichen Person. 
 
Bei beiden Trainingsmöglichkeiten wird zusätzlich eine Startliste erstellt. 
Jeder Person wird ein entsprechendes Zeitfenster zugeteilt. 

Regelmässige und 
stufengerechte 
Information / 
Anschlagbrett 

a) Aushang der Schutzmassnahmen bei jedem Eingang, Point of 
Information, Anschlagbretter, usw. 
Die verfügbaren Informationen (Namens-, Merk-, Faktenblätter, 
etc.) werden an verschiedenen Standorten zugänglich gemacht. 
Präsenzlisten können in Abgabeboxen deponiert werden. 

b) Für das Trainingsspringen /-dressur wird ein Doodle mit der 
Zeiteinteilung erstellt. 

c) Helfer und Zuschauer müssen sich auf der Präsenzliste eintragen. 
 

 
 

Corona-
Beauftragte/r der 
Veranstaltung 

Für jede Veranstaltung muss ein/e Corona-Beauftragte/r bestimmt 
werden. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden 
Bestimmungen eingehalten werden. 

 
An unserem Trainingsspringen ist dies Miranda Ackermann und bei der 
Trainingsdressur Marina Wolfinger. Bei Fragen darf man sich gerne direkt 
an ihn/sie wenden (info@psvbalzers.li).  

 
 

Besondere 
Bestimmungen 

Für das Betreiben einer Festwirtschaft müssen Teile des aktuell 
gültigen Schutzkonzeptes für das Gastgewerbe1 eingebaut werden. 

Vorgaben  

Allfällige Verpflegungs- 
produktion 

a) Es kann keine Verpflegung angeboten werden. 
 

 
 
 
Balzers, 27.04.2021 Vorstand PSV Balzers  

 
1https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/  
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